
Anlage 6 

Staatliche Abschlussprüfung der Oberschule 

Zweite schriftliche Prüfung an den Schulen der Berufsbildung 

 
 

Bewertungsraster für die Punktezuteilung 
 
 

 
Indikator (in Bezug auf die Prüfungsziele) 

Höchstpunktezahl  
für jeden Indikator 

(Gesamtpunktezahl 15) 

Kenntnisse in Bezug auf die grundlegenden Themenbereiche 
des Faches/der Fächer der zweiten schriftlichen Prüfung  4 

Nachweis technisch-praktischer Kompetenzen in Bezug auf die 
Prüfungsziele, insbesondere im Hinblick auf die Analyse und 
das Verständnis der vorgelegten Problemstellungen und der 
angewandten Lösungsmethoden 

 
 

6 

Vollständige Lösung der Prüfungsaufgaben, 

Schlüssigkeit/Richtigkeit der Ergebnisse und der technischen 

Ausführungen und/oder der technisch-grafischen Darstellungen 

 

3 

Fähigkeit, zu argumentieren, Zusammenhänge zu erkennen, 

Informationen klar und umfassend unter Anwendung der 

spezifischen Fachterminologie zusammenzufassen 

 
2 

 

Das oben angeführte Bewertungsraster wird sowohl für die Bewertung des ersten als auch 
des zweiten Teils der zweiten schriftlichen Prüfung verwendet. 

 

Die Summe der den einzelnen Indikatoren zugewiesenen Teilpunkte ergibt eine 
Gesamtpunktezahl in Fünfzehnteln und bildet so das Ergebnis für die zweite schriftliche 
Prüfung.  
 

 


